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BerichterstatterIn: 

 
 

GZ: A10/BD-54744/2014-2 Graz, 13. November 2014 

 

Holding Graz Services 

BA 132 Sanierung Regenwasserkanal Argenotstraße-

Mölkweg, Erhöhung der Projektgenehmigung um         

€ 6.000.- excl. Mwst. 

 

 

 

 

Entsprechend dem Betriebsführungsvertrag für den Bereich Abwasser hat sich die Holding Graz verpflichtet, die 
erforderlichen Investitionsmaßnahmen in das städtische Abwassersystem im Namen und auf Rechnung der Stadt Graz 
gesamtverantwortlich durchzuführen. Die dafür erforderlichen Finanzmittel werden von der Stadt Graz bereitgestellt. 
Für mehrjährige Projekte ist eine Projektgenehmigung erforderlich. 

 

 

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 18. 10. 2007 wurde für den Bauabschnitt BA 132 Sanierung Regenwasserkanal 
Argenotstraße-Mölkweg die Projektgenehmigung in Höhe von € 580.000.- excl. Mwst. erteilt. 

Die Kanalbauarbeiten wurden im Jahre 2008 durchgeführt. Da aber im Jahre 2009 durch die damalige Stadtwerke AG 
noch eine Wasserversorgungsleitung erneuert wurde, erfolgte die definitive Straßenwiederherstellung erst im Jahre 
2010. 

Mit der Schlußrechnungslegung war die bauausführende Firma äußerst säumig. Trotz mehrmaliger Aufforderung langte 
diese erst im Jahre 2013 bei der Stadt ein. In der Zwischenzeit aber galt es, Einsparungen bei den diversen 
Kanalbauprojekten auszuloten, um Finanzmittel für andere Investitionen freizubekommen. So wurde im Februar 2013 
die genehmigte Projektsumme über Beschluß des Gemeinderates von ursprünglich € 580.000.- auf € 440.100.- 
reduziert.  

Nach Erhalt und Prüfung der Schlussrechnung stellte sich aber leider heraus, dass die Einsparungen zu optimistisch 
angesetzt waren und in Summe ein Projektbudget in der Höhe von 446.100,-- benötigt wird. 

Es wird daher ersucht, das Projektbudget auf der Fipos 5.85100.004000 um € 6.000,- zu erhöhen. 

Die Finanzmittel werden zur Gänze im Jahr 2014 benötigt. 

 

 

Die Mag Abt. 8 Finanz- und Vermögensdirektion wurde ersucht, die haushaltsplanmäßige Vorsorge bzw. den 
erforderlichen Gemeinderatsbeschluss in einem parallelen Geschäftsstück zu beantragen. 

 

 

 

 

 

 



 

Der Ausschuss für Stadt- und Grünraumplanung 

 
 

stellt daher gemäß § 45 Abs 2, Z 5 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 

 

den  
 
A n t r a g, 
 
der Gemeinderat wolle beschließen: 
 
 

Die Erhöhung der Projektgenehmigung für den Bauabschnitt 132 –Sanierung Regenwasserkanal 
Argenotstraße – Mölkweg um € 6.000.- excl. Mwst. wird genehmigt. 

 

Der Bearbeiter: 

Dipl.-Ing. Gerald Maurer 

(elektronisch gefertigt) 

 Der Stadtbaudirektor: 

Dipl.-Ing. Mag. Bertram Werle 

(elektronisch gefertigt) 

  Der Bürgermeister: 

 

 

(Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl) 

 
 
 
 

Vorberaten und einstimmig/mehrheitlich/mit……..Stimmen angenommen/abgelehnt/unterbrochen 

in der Sitzung des 
 

Ausschusses für Stadt- und Grünraumplanung 

am………………………... 
 
 

Der/die Schriftführerin  

 

Der/die Vorsitzende: 

 

Abänderungs-/Zusatzantrag:  

 

 



 

Der Antrag wurde in der heutigen  ☐ öffentlichen ☐ nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung 

☐ bei Anwesenheit von …… GemeinderätInnen 

☐ einstimmig  ☐ mehrheitlich (mit …… Stimmen /…… Gegenstimmen) angenommen. 

☐ Beschlussdetails siehe Beiblatt 

Graz, am ………………….  

  

Der/die Schriftführerin: 

 

 

Signiert von Maurer Gerald                                            
   

Zertifikat
CN=Maurer Gerald,O=Magistrat Graz,L=Graz,ST=Styria,C=AT  
                                                         
      

Datum/Zeit 2014-10-16T17:03:13+02:00                         
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